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Änderung der VZ 274-60, 274-70, 278-70 auf der L 191 in Engen-Welschingen und Versetzen 
der Ortsschilder VZ 310 und VZ 311 
Hier: Prüfauftrag/Ergebnis aus LAP der Stadt Engen vom 31.10.2019  
 
 
Gem. § 45 Abs. 1 und 3 der Straßenverkehrsordnung in der derzeit gültigen Fassung ergeht aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs folgende 

 

verkehrsrechtliche Anordnung 

Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt 

Ansprechpartner Michael Greineck 

Dienstgebäude Max-Stromeyer-Str. 47 
78467 Konstanz 

Zimmer-Nr. 10 

Telefon 07531/800-1910 

Telefax 07531/800-81910 

                              Michael.Greineck@LRAKN.de   

Aktenzeichen 15.1/mg 112.21 LAP Engen 

 
www.LRAKN.de 
 
Persönliche Beratung bitte telefonisch vereinbaren 

 
31.07.2020 

Straßenbauamt LK Konstanz 
Herrn Schrodin 
Im Hause – per E-Mail - 
 
cc Straßenmeisterei Welschingen / Herr Hengstler 
     Polizeipräsidium Konstanz – Herr Tast 
     Stadt Engen – Frau Bezikofer 
     Regierungspräsidium Freiburg – Herr Fuß 
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1. Die bestehenden VZ 274-60 sind auf der L 191 (zwischen Gottlieb-Daimler-Straße und Orts-

ausgang in Richtung Mühlhausen) in Welschingen zu entfernen.  
Die VZ 274-60 bleiben lediglich auf dem Streckenabschnitt nördlich der Gottlieb-Daimler-
Straße bis KVP Engen wie im obigen Bild bestehen.  
 

2. Die VZ 310 und 311 sind gemäß obigen Bild anzubringen.  
 

3. Die beiden VZ 274-70 und das VZ 278-70 sind gemäß obigem Bild anzubringen.  
 
 

4. Vollzug der verkehrsrechtlichen Anordnung sowie Vollzugsmeldung wird gebeten. 
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Begründung 
Nach Auswertung des Lärmaktionsplanes und Überprüfung der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass die 
bisherigen VZ 274-60 nicht zu begründen, bzw. rechtlich zu rechtfertigen waren.  
Lediglich die VZ 274-60 von Engen kommend und nach Engen nach der nicht signalisierten Kreuzung 
ins Industriegebiet (gefahrenvermindertes Ausfahren).  
 
Die VZ 310 und VZ 311 sind korrigierend anzupassen (s. obiges Bild – dort wo die geschlossene Be-
bauung beginnt, bzw. endet).  
Das VZ 310 in Richtung Engen vor Gebäudezufahrt Bundesstraße 11.  
Das VZ 311 in Fahrtrichtung Engen nach der Einmündung in die Gottlieb-Daimler-Straße.  
Das VZ 310 in Richtung Mühlhausen vor der Einmündung Gartenstraße.  
Das VZ 311 in Richtung Mühlhausen auf Höhe Turmstraße 43.  
Die beiden VZ 310 und 311 nach den Einmündungstrichter in die Turmstraße auf Höhe Hausnummer 
11 Turmstraße.  
 
Die beiden VZ 274-70 und das VZ 278-70 sind zum Schutze der Zufahrt der Straße Bleichehof (Bau-
stoffunternehmen mit LKWs und Hofladen) anzubringen.  
 
Im Nachgang zur bisherigen innerörtlichen Tempo 60 Beschilderung:  
Die innerörtliche Geschwindigkeit kann gem. der VwV-StVO (Rn. 10 zu Zeichen 274) grundsätzlich 
nur dann angehoben werden, sofern benutzungspflichtige Radwege, Lichtsignalanlagen für Fußgän-
ger oder für Linksabbieger Abbiegestreifen vorhanden sind. Dies trifft für diesen Bereich in Welschin-
gen nicht zu.  
 
 
gez. Greineck 
Straßenverkehrsbehörde 
 
 
 


